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Ort, Datum                                                                     Unterschrift 

An die 

Geschäftsstelle des Landesprüfungsamtes für die Lehrämter an Schulen (Ministerium für Bildung) 

an der Universität Trier 

Universitätsring 15 

54296 Trier 
 
Gemäß § 10 der Landesverordnung über die Anerkennung von Hochschulprüfungen 

lehramtsbezogener Bachelor- und Masterstudiengänge als Erste Staatsprüfung für Lehrämter 

vom 12. September 2007 (GVBl. S. 152) - in der entsprechend gültigen Fassung - beantrage ich 

die Anerkennung meiner Hochschulprüfungen als Erste Staatsprüfung für das 

o Lehramt an Realschulen plus  

o Lehramt an Gymnasien 

o Lehramt an berufsbildenden Schulen 

o Lehramt an Grundschulen 
               (Zutreffendes bitte ankreuzen! Nur eine Wahlmöglichkeit!) 
 
Bei Studiengang Lehramt an Realschulen plus und dem Fach „Wirtschaft und Arbeit“ bitte den 

gewählten Schwerpunkt ankreuzen: □ Wirtschaftslehre 

□ Ernährungs- und Verbraucherbildung  

□ Technik, Wissenschaft und Bildung 

Anlagen: - Bachelor: amtlich beglaubigte Kopie* des mehrseitigen Prüfungszeugnisses 
- Master (Realschule plus, Grundschule): amtlich beglaubigte Kopie* der Bescheinigung der Universität 

über den erfolgreichen Abschluss der Masterstudienleistungen  

- Master (Gymnasium, berufsbildende Schule): amtlich beglaubigte Kopie* des Prüfungszeugnisses 
oder der Bescheinigung der Universität über den erfolgreichen Abschluss der Masterstudienleistungen 

- ausreichend frankierter und adressierter DIN A 4 Rückumschlag, sofern die Bescheinigung zugesendet 
werden soll 

- Nachweis im Fall einer Namensänderung während des Studiums: z.B. Kopie der Heiratsurkunde 

*bei persönlicher Abgabe: einfache Kopie bei Vorlage des Originals 


